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IHS Nr.4 GmbH
München

Bilanz zum 31. Dezember 2021

EUR

Anlage I

AKT I VA 31.12.2021
EUREUR

A. Umlaufvermögen
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben'

Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks

B. RechnungsabgrenzungsPosten

5.613,39
5.613,39

49.749,16

55.362,55

PASSIVA
EUR EUR

31.12.2021
EUR

A. Eigenkapital
l. GezeichnetesKaPital

ll. Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 10.105,47 (Vj: EUR 0,00)

2.
Verbindl ichkeiten gegenüber Gesellschaftern

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 500,00 (Vj: EUR 0,00)

3. SonstigeVerbindlichkeiten
davon aus Steuern:
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 40.050,0a Uj: EUR 0,00)

25.000,00

-24.792,96

4.500 00

10.105,47

500,00

40.050,04

207,04

4.500,00

50.655,51

55.362,55



IHS Nr.4 GmbH
München

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 7. September 2021 bis 31. Dezember 2021

EUR

Anlage ll

2021
EUR

Sonstige betriebliche Aufi,vendungen
davon aus der Währungsumrechnung:

-24.742,92

EUR O,OO (Vi: EUR 0.00)

Ordentliches Betriebsergebnis -24.742,92
-50.042. Zinsen und ähnliche Aufuvendunoen

Finanzergebnis -50,04

Erqebnis vor Steuern -24.792.96

3. Ergebnis nach Steuern -24.792,96

4. Jahresfehlbetrag Jahresüberschuss) -24.792,96

f.
liche Mrjnchner 4
8203 l Grtinwald



BESTATTGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRÜTCNS

An die IHS Nr.4 GmbH, Grünwald

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der IHS Nr. 4 GmbH, Grünwald, - bestehend aus der Bilanz

zum 31 .12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 7.09.2021

bis zum 31.12.2021, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht

der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 7.09.2021 bis zum 31.12.2021.

Gemäß S 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit $ 317 HGB unter

Beachtung der vom lnstitut der Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-

lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-

ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen'

Des Weiteren haben sie die Verantworlung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafÜr

verantworlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-

ten entgegenstehen.

Verantwortung des Absch/ussp rüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-

lungen ist, sowie einen Bestätigungsverm erkzuerteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahres-

abschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür' dass eine

in übereinstimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom lnstitut der Wirtschafisprüfer

(lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen,

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-

saten beeinflussen.

Die Website des lnstituts der Wirtschaftsprüfer (lDW)enthält unter https://www.idw.de/iddver-

lautbarungen/bestae.tiounqsvermerldhqb-ia-kleinstkapitalqesellschaft eine weitergehende Be-

schreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers frir die Prüfung des Jahresabschlusses.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Landshut, den 14.1 1.2022

SL Revision GmbH

Michael Schiekofer

Wirtschaftsprüfer

PFÜFUN
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Allgemeine Auftragsbedi ngu ngen
für
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1 . Geltungsbereic h

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,,Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-

schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. lm Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-

ergebnisse oder Auszüge von Aöeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die lnformation Über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-

mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder lnformation aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die VeMendung beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers und die
lnformation über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung

durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder'Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurÜcktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumulbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne lnteresse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1'

die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und

ioimelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht, Gutachten und

dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten' die
geeignet sind, in der beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Außerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. ln den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) DerWirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (S 323 Abs. 1 HGB,

S 43 WPO, S 203 SIGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm

bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu

bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen

Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-

sondere Pnifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des S 323
Abs.2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art' mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine ErsaEpflicht des Herstellers nach S 1

ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß $ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen michwer-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag

für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-

ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-

se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden

beruflichen Außerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet' den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt fÜr die Dauer. des

Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-

nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirlschafls-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Untemehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

3. Mitwirkungspfl ichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren lnforma-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und

Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
lnformationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-

digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren lnformationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftspnifer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich da.zustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirlschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftspnifers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

Lizenziert fr-lrllicensed to: SL Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschafl 15653541 1AV00017683
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs 2 ist auch bezüglich eines

äus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens

gegeUen. Der einzelne Schadensfall um{asst sämtliche Folgen einer Pflicht-

Jeiietzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren

arteinanOl'etfotgenden Jahren enlstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf

gl"iih"t oO"t gieichartiger Fehlerquelle beruhe-ndes Tun oder Unterlassen als

äinheitltchu pflicntverleuung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-

nanAer in rechtlichem odär wirtschaftlichem Zusammenhang stehen ln

diesem Fall kann der WirtschaftsprLlfer nur bis zur Höhe von 5 Mio € in

Änsprucn genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-

desiversictierungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-

prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs

ilänrt"n nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben

WiO una derAuftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde' Dies gilt nicht

iür bcnadensersatä-nspruche, die aLrf vorsäEliches verhalten zurückzufüh-

ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder

Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach $

iFroOHaftG begrÜnden. Das Recht, die Einrede der Veriährung geltend zu

machen, bleibt unberührt.

1 0. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsauflräge

(1) Andert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer

öeprüften und mit einäm Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder

[abebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden'

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein

ftinweis auf die duräh den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-

bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-

licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten

Wortlaut zulässig.

(2) Widenuft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk' so darf der

äestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden' Hat der Auftraggeber

J"n AätaiOrngsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des

Wirtschaft sprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen Weitere

Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt'

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-

sc'nattsteuer, GewJrbesteuer, Einheilsbewertung und Vermögensteuer sowie

aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben

erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten' z B' auf

däm Gebiet der EÄschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer'

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der FF

nänz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen'

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-

wandlungen, Kapitalerh-öhung und -herabsetzung,-Sanierung, Eintritt und

Äusscneiaen eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und

dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als

,u.azti"n" Tätigkeit übemommen furd, gehört dazu nicht die Überprirfung

"Gig"r. 
besondirer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle

in giracnt kommenden umsaüsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-

nommen worden sind. Eine Gewährfür die vollständige Erfassung der Unter-

lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nichl übemommen'

12. Elekt!'onische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber

kann aucn per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation

per E-Mail Äicht wünscht oJer besondere Sicherheitsanforderungen stellt' wie

ätwa dle Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-

schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren

13 Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung

Ä,isprucr, auf Erstättung seiner Auslagen; die umsatzsteuer wird zusätzlich

berechnet. Er kann angämessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-

ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-

Jig;ng 
""in"iensprüche 

abhängig mächen. Mehrere Aufiraggeber haften als

Gesamtschuldner.

(2) lst der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen

iorderungen des Wirtschaftsprüfers auf VergÜtung und Auslagenersatz nur

mit unbes-trittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig'

1 4. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer

verbraucnerscniichtungsstelle im sinne des g 2 des verbraucherstreitbeile-
gungsgeseEes teilzunehmen.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt' sowohl bei der Beratung in steuerli-

änen finzetfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber

oenannten Tatiachen, insbesondere zahlenangaben, als richlig und vollstän-

ü,g tugt nOu zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge' Er hat jedoch

dein AJftraggeOer juf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen'

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur.Wahrung von Fristen

äriorderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspnifer hieeu

ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. ln diesem Fall hat der Auftragge-

ber dem Wirtschaftspnifer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen

Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vozulegen, dass

dem W'irtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung

steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die

äufenoe-Steueroeratung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-

ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer'

K'örperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-

runien, und zttar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-

absihtüsse und sonstiger für die Besteuerung erfordedicher Aufstellungen

und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüiungen und Auswertung-der Ergebnisse von

Betriebsprufungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtlgt bei den vorgenannten Aufgaben die

wesentliche veöffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung'

(4) Erhält der Wirtschaftsprufer für die laufende Steuerberatung ein Pau-

sc'halhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die

unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-

ren.

(5) Sofern der Wirtschaftspnifer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-

iervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist'

kann äine hlöhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform

vereinbart werden.

15. Anzuwendendes Rechl

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-

sprüche gilt nur deutsches Recht.
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